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 4. fordert alle Beteiligten auf, die Sicherheit von Zivil-
personen zu achten; 

 5. fordert alle Beteiligten außerdem auf, die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit der Interimstruppe der Vereinten Na-
tionen in Libanon zu achten und es ihr zu ermöglichen, ihren 
Auftrag ohne jedwede Behinderung oder Einmischung zu er-
füllen; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten auf, humanitäre Hilfe an-
zubieten, um das Leid der Bevölkerung zu mildern und der 
Regierung Libanons beim Wiederaufbau des Landes behilf-
lich zu sein, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, 
daß die Vereinten Nationen und ihre Organisationen das Ihre 
tun, um den humanitären Hilfsbedarf der Zivilbevölkerung zu 
decken; 

 7. ersucht den Generalsekretär, den Rat laufend über 
die Entwicklung der Lage unterrichtet zu halten; 

 8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

 Auf der 3654. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

 Auf seiner 3669. Sitzung am 30. Mai 1996 behandelte der 
Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung (S/1996/368)"10. 

Resolution 1057 (1996) 
vom 30. Mai 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Mai 1996 über die Beobachtertruppe der Vereinten Natio-
nen für die Truppenentflechtung13, 

 beschließt, 

 a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung 
seiner Resolution 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 aufzu-
fordern; 

 b , Dokument S/1996/368. 

Beschlüsse 

 Ebenfalls auf der 3669. Sitzung gab der Präsident im An-
schluß an Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicher-
heitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab14: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten 
Resolution über die Verlängerung des Mandats der Beob-
achtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Si-
cherheitsrats die folgende ergänzende Erklärung ab-
zugeben: 

   Bekanntlich heißt es in Ziffer 14 des Berichts 
des Generalsekretärs vom 23. Mai 1996 über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung13: 'Im israelisch-syrischen Sek-
tor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefährlich, 
woran sich voraussichtlich auch nichts ändern wird, 
solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahost-
problems einbeziehende Regelung erzielt werden 
kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs gibt 
auch die Auffassung des Sicherheitsrats wieder." 

 Auf seiner 3685. Sitzung am 30. Juli 1996 behandelte der 
Rat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon (S/1996/575)"15. 

Resolution 1068 (1996) 
vom 30. Juli 1996 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 
(1978) vom 19. März 1978, 501 (1982) vom 25. Februar 
1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 
6. Juni 1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie 
auf alle seine Resolutionen zur Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
20. Juli 1996 über die Interimstruppe der Vereinten Nationen 
in Libanon16 und Kenntnis nehmend von den darin getroffe-
nen Feststellungen und genannten Verpflichtungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Ver-
treters Libanons bei den Vereinten Nationen an den General-
sekretär, datiert vom 18. Juli 199617, 

 

 
14 S/PRST/1996/27. 
15 Official Records of the Security Council, Fifty-first Year, Supplement for 
July, August and September 1996. 
16 Ebd., Dokument S/1996/575. 
17 Ebd., Dokument S/1996/566. 


